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Schöneberg als Wohnstadt. Sein jetziges Bild und seine künftige Gestaltung
V o r t r a g  g e h a l t e n  im  A .V . B. v o m  M a g i s t r a t s b a u r a t  Paul W olf in  B e r l i n  - S c h ö n e b e r g

Wie der Mensch wohnt, so fragt der Ethnologe und be
u rte ilt danach die Kulturstufe seines Untersuchungsobiekts. 
Wenn nun spätere Geschlechter den Kulturzustand des neuen 
Deutschen Reiches nach den W ohnstädten beurteilen würden, 
die in den letzten Jahrzehnten in deutschen Landen geschaffen 
worden sind, so würden wir ohne Frage schlecht bestehen 
vor den Augen der Nachwelt. Denn als die große Zeit für 
unsere Nation anbrach, und als dio Bevölkerungszunahme wie 
eine Sturmflut über dio deutschen Städte hereindrang, da war 
auch nicht eine Stadtverwaltung in Deutschland diesem großen 
Moment gewachsen. In der Zeit eines staunenswerten Auf
schwungs der Technik war plötzlich das Verständnis für die 
künstlerische Gestaltung unserer Städte verloren gegangen, in 
der bis dahin alle vorangegangenen Jahrhunderte ein beredtes 
Zeugnis ihrer geistigen E igenart hinterlassen haben. Darüber 
zu klagen, is t überflüssig, seitdem eine Verjüngung auch auf 
diesem lange vergessenen Gebiet eingesetzt hat, und seitdem 
wir alle längst zu handeln begonnen haben.

Als charakteristisches Beispiel eines solchen Entwick
lungsprozesses bitte ich den Gegenstand meines houtigen Re
ferats zu betrachten. Erwarten Sie nicht von mir bestimmte 
allgemeine Rezepte für eine moderne W ohnstadt. Allgemeine 
Rezepte können nur auf Grund von feststehenden allgemeinen 
Lehrsätzen gegeben werden, und zum Aufstellen von Lehr
sätzen sind wir in dem jungen Gebiete des Stadtbaues immer 
noch nicht reif genug. Lediglich praktische Beispiele, auf 
Grund örtlicher Verhältnisse gelöst, will ich Ihnen zeigen, und 
ich gehe dabei von dem Grundsatz aus, daß ein praktisches 
Beispiel meist besser is t als lange Theorie. Auch an sozialen 
Reformen kann ich Ihnen wenig bieten. Die Stadt Schöneberg 
ist, stadtbaulich betrachtet, weiter nichts als ein W ohnquartier 
der W eltstadt Groß-Berlin und in wirtschaftlicher und stadt
baulicher Hinsicht durchaus keine selbständige Einheit. Die 
schweren Fehler und Sünden, die in Groß-Berlin auf dem Ge
biete der Wohnungsfürsorge im Laufe langer Jahrzehnte be
gangen wurden, kann eine einzelne Vorortgemeinde nicht in 
einigen Jahren beheben, auch dann nicht, wenn ihre Finanzen 
so glänzende wären, daß sie nicht darauf zu sehen brauchte, 
steuerkräftige Einwohner heranzuziehen. Unsere Schöneberger 
Stadterweiterungsarbeiten müssen sieh vielmehr in den Grenzen 
des nach Lage der Verhältnisse Möglichen bewegen. Zu den 
Unmöglichkeiten gehört es dabei, das noch unbebaute Gelände 
von Schöneberg, welches in allen Teilen recht nahe an den 
Pulsschlag des inneren Kernes von Berlin heranreicht und für 
welches schon seit Jahren hohe Bodenpreise bestehen, ganz mit 
Einfamilienhäusern zu bebauen oder etwa das ganze Gebiet 
lediglich dem Kleinwohnungsbau zu überlassen, so wünschens

wert das für sozial fühlende Mitglieder einer Stadtverwaltung 
auch sein mag.

Die Gestaltung einer Stadtanlago ist abhängig von den 
ewig wechselnden Bedingungen ihrer Entstehung. Für die Be
arbeitung des Bebauungsplans einer heutigen Großstadt sind 
daher ganz andere Grundlagen bestimmend als für die S tad t
pläne früherer Jahrhunderte. Im älteren Stadtbau bildete die 
Innenstadt den besten und gesuchtesten Wohnbezirk, die Außen
bezirke und Vorstädte galten als minderwertig. Die Vornehm
heit der Stadtteile stand früher also in direktem Verhältnis zu 
ihrer Entfernung vom Zentrum. In der heutigen Großstadt 
aber kommt die Stadtm itte vielfach als W ohnquartier gar.nicht 
mehr oder nur noch in geringem Umfang in Frage. Die 
Außenbezirke und Vorstädte dagegen haben den Charakter 
der Minderwertigkeit verloren, in ihnen vollzieht sich die 
eigentliche Stadterweiterung, oder wie Prof. Rudolf Eberstadt*) 
sagt: „Die uns überlieferte Stadtanlage hat einen zentripetalen, 
die neuzeitliche hat zentrifugalen Charakter“.

Damit hängt weiterhin zusammen: eine scharfe Trennung 
von Wohn- und Geschäftsstadt. W ährend vordem für die Be
völkerung fast aller Gesellschaftsschichten einer S tad t die be
rufliche Tätigkeit sich in der Nähe der W ohnung abspielte und 
Geschäft, Laden, W erkstatt und Wohnung in einem und dem
selben Hause vereinigt waren, g e h t  man je tz t in das Geschäft, 
ins Bureau usw., und Geschäftslehen und Familienleben spielen 
sich heutzutage nur noch selten örtlich nebeneinander ab. Die 
S tadtm itte is t mehr oder weniger zur reinen Gesehäftsstadt ge
worden. Sio sendet nach den verschiedenen Richtungen, der 
Außenbezirke Verkehrs- oder Ausfallstraßen aus (wie man diese 
Straßen neuerdings genannt hat), die dann ebenfalls die Be
deutung und den Grundrentenwert von Geschäftsstraßen er
langen. Auch zwischen den einzelnen Verkehrszentren der 
Außenbezirke bilden sich solche Verkehrs- und Geschäftsstraßen 
aus. Dadurch entsteht für jeden Außenbezirk ein Gerippe von 
Verkehrs- und Geschäftsstraßen, das eine scharfe Trennung von 
den W ohnquartieren bildet. Der neuzeitliche Stadtbau steht 
daher zum erstenmal vor der Aufgabe, reine W ohnquartiere in 
großem Umfange schaffen zu müssen. Hierbei is t noch eine 
wichtige Erscheinung zu berücksichtigen, nämlich daß die
jenigen Städte, die ehemals selbständige Ansiedlungen bildeten, 
durch die Ausdehnung einer Großstadt aber, in deren unm ittel
barer Nachbarschaft eine solche Gemeinde liegt, einen Um
wandlungsprozeß erfahren müssen, indem sie von selbständigen 
Einheiten zu stadtbaulich abhängigen Gliedern der M utterstadt 
werden. Für Schöneberg vollzog sich eine solche Entwicklung 
vom Bauerndorf zur W ohnstadt Groß-Berlins.

*) VgL Prof. Dr. Rudolf E berstadt: Handbuch des W ohnungswesens.
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Abb. 307 (obenstohend). Plan vom D orf 3chünebcrg vom Jahre 1763
Abb. 30S (nebenstehend). Schiineberir. Charakteristischer Baublock m it schlechten Hüfen, entstanden  

unter der H errschaft verschiedener Bauordnungen

Ein Plan vom Dorfe Schöneberg vom Jahre 1685 zeigt die 
einzelnen Bauern- und Kossäthenhöfe, die sieh um die Dorfaue 
gruppierten — ein typisches Bild einer märkischen Dorfsied
lung. Abbildung 367 stellt don Zustand im Jahre 1763 
dar, das is t zu der Zeit unmittelbar nach dem Wiederaufbau 
des Dorfes Alt-Schöneberg, welches im Kriegsjahre 1760 völlig 
eingeäschert worden war. Getrennt vom Dorf Alt-Schöneberg 
bestand damals Neu-Schöneberg, die 20 Häuser zählende Kolonie 
der Böhmen, die auf Veranlassung von Friedrich dem Großen 
1750/51 sich hier angesiedelt hatten. Das Gebiet von Schöne
berg erstreckte sich damals bis zum Schafgraben (jetzigen Land
wehrkanal). Ein Plan des Dorfes Schöneberg vom Jahre 1802, 
also 39 Jahre später, weist kaum eine Veränderung auf. Eine 
solche tra t in der Bebauung jedoch bald darauf ein dadurch, 
daß es in Berlin Mode wurde, vor den Toren der S tadt Sommer
wohnungen zu bauen oder zu mieten. Es ist die Zeit, wo der 
wohlsituierte Berliner Bürger sich im Sommer überlegen mußte, 
ob er nach Schöneberg oder nach Charlottonburg mit seiner 
Familie in die Sommerfrische gehen wollte. Dadurch entstanden 
zahlreiche Sommerhäuschen an der Potsdamer Straße auf Schöne
berger Gebiet, und es war damit der Anfang gegeben zu der Ent
wicklung von Schöneberg zur W ohnstadt. Auf einem Plan vom 
Jahre 1857 ist diese Bauperiode weiter fortgeschritten; der 
bauliche Anschluß an die M utterstadt is t hier bereits vollzogen. 
Im Jahre 1861 wurde dann bekanntlich das ganze Potsdamer 
Viertel von Schöneberg m it 5744 Seelen an Berlin geschlagen, 
einschließlich des Botanischen Gartens. Ein Plan vom Jahre 1879 
zeigt bereits den Beginn der großstädtischen Bebauung.

Nirgends in Deutschland hat sich die Entwicklung der 
großstädtischen Bebauung so scharf vollzogen wie in Groß-Berlin,

wo als Typus der neuen städtischen Bauweise die Mietkaserne 
ausgebildet wurde, die dann bestimmenden Einfluß auf die E nt
wicklung anderer deutscher Städte erhalten hat. Charakte
ristisch für einen Groß-Berliner Baublock in den sechziger und 
siebziger Jahren war die große Tiefe von 150 m bis 250 m. 
Diese Baublockdimension wurde nach Ansicht von Professor 
Eberstadt ursprünglich von der Schachbrettform der Bebauungs
pläne der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts übernommen. 
Während diese Blöcke jedoch in ihrem Innern weiträumige, 
sonnige Gärten zeigten, wurde in den sechziger Jahren damit 
begonnen, das Innere für die Bebauung auszuschlachten. Da
durch entstanden die berühmten Hofwohnungen als Klein
wohnungen, welche ein Anhängsel der Vorderüügel bilden. 
Andere, z. B. Geh. Rat Stübben, erklären, daß ursprünglich 
beabsichtigt gewesen sei, diese Blöcke durch Straßen zweiter 
Ordnung aufzuteilen, daß die Entwicklung jedoch so rasch ging, 
daß es dazu nicht mehr kam. W ie dem auch sein mag, der 
Erfolg bildet kein Ruhmesblatt in der Baugeschichte Groß- 
Berlins. Dor großstädtische Ausbau des Schöneberger Ge
markungsgebiets begann in den siebziger Jahren unter der 
Gültigkeit der Baupolizeiordnung für das platte Land der Pro
vinz Brandenburg vom 15. März 1872. Diese Verordnung und 
die dazu ergangene Ergänzung vom 12. Mai 1877 enthalten 
keine Beschränkungen hinsichtlich der Höhe der Gebäude und 
der Zahl der zum dauernden Aufenthalt von Menschen zu
lässigen Stockwerke. D ie se  baupolizeilichen Bestimmungen 
wurden durch die Baupolizeiverordnung für die Umgebung von 
Berlin vom 24. Jun i 1887 außer K raft gesetzt. Während ihrer 
Gültigkeitsdauer sind auf Schöneberger Gebiet Wohngebäude 
mit sechs bewohnbaren Geschossen entstanden, welche den
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Abb. 369 (obenstehend). Schöneberg H auptstraße Nr. 37 (erbaut 1814) 
Nr. 38 (erbaut 1872) und Nr. 39 (erbaut 1910)

Abb. 370 (nebenstehend). Paris. Quartier de la  Madelaine
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spätor gestellten Anforderungen hinsichtlich ausgiebiger Licht- 
und Luftzuführung für die zum dauernden A ufenthalt von 
Menschen bestimmten Räume nicht entsprachen. Die Baupolizei
verordnung vom 24. Juni 1887 fordert nun für jeden zum 
dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Raum eine 
lichte Höhe von 2,5 m, sowie unmittelbare Licht- und Luft
zuführung von der Straße oder auch von einem Hofe aus, welch 
letzterer jedoch bestimmten Bedingungen entsprechen .'muß. 
Diese Forderung hat u. a. das bekannte System der Hänge
böden als Dienstbotenschlafräume unterbunden. Die Zahl der 
bewohnbaren Geschosse wurde auf fünf festgesetzt bei einer 
Bebauung von zwei D rittel der Grundfläche. Die Polizoiverord- 
nung vom 22. A ugust 1898 enthält gegen die Polizeiverord
nung von 1887 Aenderungen namentlich hinsichtlich der zu
lässigen Bebauung von Grundstücken und der Höhe der hinteren 
Gebäude. Für die flachen, also auch für die Eckgrundstücke 
wird eine größere Bebauung zugelassen, während für die 
tieferen Grundstücke die Bebauungsfähigkeit nicht unerheblich 
eingeschränkt worden ist.

Abbildung 368 stellt einen charakteristischen Baublock 
dar, der von der Grunewald-, Haupt-, Vorberg- und Gleditsch- 
straße umgeben ist und welcher im großen ganzen innerhalb 
fünf Bauperioden entstanden ist: Der erste Teil stammt von 
der Zeit vor 1880; der zweite Teil von der Zeit von 1880 bis 
1885, der dritte Teil von 1886 bis 1890, der vierte Teil von 
1891 bis 1895 und der südliche Teil aus den Jahren 1901 bis 
1905. Ein einziger solcher Baublock zeigt alle Nachteilo 
früherer Bauordnungen; er weist nicht weniger als 62 Höfe 
auf mit zum größten Teil unwürdigen W ohnungsverhältnissen. 
Der Block liegt gegenüber dem Botanischen Garten, an dem 
einst Chamisso gewirkt hat; er hat eine mittlere Tiefe von 
150 m und zeigt zum Teil zweifache Hinterhausbebauung.

Abbildung 369 zeigt drei Häuser der Hauptstraße an 
der Schöneberger Dorfaue. Das eine niedrige Haus stammt 
vom Jahre 1814 und zeigt noch die ganze Behaglichkeit der 
Biedermeierzeit. Das zweigeschossige Haus stammt vom Jahre 
1872. Dieser letztere Typus hat sich in ändern Ländern, 
z. B. in englischen und amerikanischen Städten, allgemein er
halten. Das dritte Haus wurde im Jahre 1910 erbaut und ist 
die übliche Berliner Mietkaserne mit fünf Geschossen.

Als Gegensatz zu diesom Berliner Bautypus zeigt 
Abbildung 370 einen Blick auf das Quartier de la Made- 
laine in Paris. Auch hier eine großstädtische Bebauung 
keineswegs in allen Teilen vorbildlich und doch weit 
über der Berliner Bebauung stehend. W ährend letztere 
eine Verworrenheit zeigt, sehen wir in Paris in den 
fünfziger und sechziger Jahren unter der Leitung des 
Organisationsgenies eines Haußmann einen großzügigen 
Großstadtorganismus entstehen, hier im Bild durch die 
mächtigen diagonalen Boulevardanlagen erkenntlich.

Auch in Wien sehen wir ungefähr zur selben Zeit 
einen klaren Großstadtorganismus sich bilden, wonn wir 
auch dem Ringstraßenprinzip heute nicht mehr in allen 
Teilen zustimmen können.

Ein F ortschritt in der Blockbildung tra t für Groß- 
Berlin dadurch ein, daß die Bestimmung der soge
nannten Hofgemeinschaft in die Bauordnung innerhalb 
der Ringbahn aufgenommen wurde. Diese Bestimmung 
besagt, daß bei der Berechnung der hinteren Höhe der 
Gebäude die Hälfte der Tiefe des Nachbargrundstücks 
in Rechnung gezogen wird. Die Folge dieser Bestimmugn 
wrar, daß die übliche Hofbebauung mit großen kahlen 
Brandmauerflächen wesentlich eingeschränkt wurde 
dadurch, daß die Besitzer einzelner benachbarter Grund
stücke bzw. die Terraingosellschaften hier im eigensten 
Interesse es für vorteilhaft hielten, verschiedene Gebäude 
um einen größeren Hofraum zu gruppieren. Die Quer
gebäude sind dadurch noch nicht vermieden. Quer
gebäude können auch, w'enn richtig gehandhabt, in 
hygienischer und künstlerischer Hinsicht durchaus 
vorteilhaft ausgebildet werden. Ich erinnere hierbei 
nur an die bokannton ausgezeichneten Vorschläge, die 
Herr B aurat R edlich-N eukölln  bereits vor mehreren 
Jahren gemacht hat. Voraussetzung is t jedoch bei 
der Anlage solcher guter Quergebäude die Schaffung 
tiefer Baublöcke mit zusammenhängenden Quergebäuden, 
ohne jegliche Mittel- und Seitenflügel, so daß seit

liche Durchlüftungen möglich sind. Bei der üblichen her
gebrachten Blockbildung in den vornehmen Stadtteilen is t es 
aber ’wünschenswert, die Blöcke möglichst wenig tief zu ge
stalten und die Quergebäude zu vermeiden. Nach diesen Ge
sichtspunkten is t nun der vom früheren Stadtbaurat Geheimen 
Baurat Gerlach aufgestellte Bebauungsplan vom Bayerischen 
Viertel und dem sogenannten W estgelände (s. Abbildung 371) 
bearbeitet, der im Jahre 1902 förmlich festgestellt wTurde. Die 
Blöcke sind hier fast durchweg schmal angelegt, so daß Quer
gebäude zum größten Teil vermieden sind und angemessene 
Plöfe entstanden, die auch in ästhetischer Hinsicht einen ge
wissen Fortschritt bringen. Einen weiteren F ortschritt bildet 
der neue Bebauungsplan dann vor allem dadurch, daß zum 
erstenmal eine scharfe Trennung zwischen Verkehrs- und W ohn
straßen eintritt. Zum erstenmal auf Schöneberger Gebiet 
wurde sodann der zwar noch schüchterne Versuch unternommen, 
dem Bebauungsplan einige Grünflächen zu geben. W ie sehr 
bis dahin in Groß-Berlin und auch in Schöneberg in dieser 
H insicht gefehlt wurde, zeigt ein ganz flüchtiger Blick auf den 
Plan der bereits bebauten Stadtteile. Nachdem die schweren 
Schäden einer zu dichten Besiedlung bei der Bevölkerungs
zunahme in Groß-Berlin sich bemerkbar zu machen anfingen, 
begann auch langsam das Bewußtsein zu dämmern, daß der 
Großstädter auf der Dauer nicht ohne das ersehnte Grün leben 
könne. So versuchte man dann, auch in Schöneberg durch 
einzelne Grünflächen Versäumtes nachzuholen. Es entstand der 
Viktoria-Luise-Platz, der W artburgplatz und der Bayerische 
Platz, die ohne Zweifel freudig begrüßt werden mußten, als 
Grünflächen jedoch lange nicht ausreichten. Diese Plätze sollten 
gleichzeitig Verkehrs-, Schmuck- und Spielplätze sein. Bei 
allen Vorzügen, namentlich für die Bewohner der Häuser an 
den Plätzen selbst, ergaben sich jedoch bald Uebelstände da
durch, daß m it dem zunehmenden Verkehr die Spielplätze in 
der Mitte des Platzes immer unruhiger sich gestalteten, und 
daß es auch für die Kinder ständig mit Gefahr verknüpft ist, 
über die verkehrsreichen Fahrdämme hinweg zu den Spielplätzen 
zu gelangen. Solche Spielplätze liegen aber zweifellos besser, 
wenn sie abseits vom Verkehr in geschützter und ruhiger Lage 
angelegt werden.

(F ortsetznng folgt)
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Das politische Wahlrecht
Und nun zu den Systemen der Minderheitsvertretung und 

Verhältniswahlvertretung. Hier aber erst einige allgemeine Be
trachtungen über das Für und W ider der Mehrheitswahl und 
Verhältniswahlvertretung. Für das System der Minderheits
und Verhältniswahlvertretung wird geltend gemacht: Beim
Mehrheitswahlsystem bestehe oft ein auffälliges Mißverhältnis 
zwischen zahlenmäßiger Stärke der Parteien in der W ählerschaft 
und der Zahl ihrer V ertreter im Parlam ent; oft habe eine Partei 
die Mehrheit im Parlament, die nur die Minderheit der W ähler
stimmen auf sich vereinige, das widerspreche aber dem Grund
gedanken der Volksvertretung, daß die Parlamentsmehrheit 
Ausdruck der Auffassung der Mehrheit der W ähler sein solle. 
Beim Mehrheitswahlsystem sei oft eine Partei im Parlam ent 
nicht oder nicht im Verhältnis zu ihrer Stärke vertreten, das 
widerspreche der Auffassung, wonach das Parlam ent alle 
Strömungen im Volksleben widerspiegeln solle. Das Mehrheits
wahlsystem mit seinen kleinen W ahlkreisen sei ein starkes 
Förderungsmittel der Kirchturmspolitik, während wenigstens 
bei der Verhältniswahl Vertretung ein Kampf in erster Linie um 
politische Prinzipien geführt werde. Die Minderheitsvertretung 
ermögliche auch den kleinen Gruppen eine V ertretung im 
Parlament. Sie trage politisches Leben in die entferntesten 
Winkel des Landes, da jede Stimme Einfluß auf das W ahl
ergebnis habe. Sie beseitige die Stichwahlen mit ihren un
moralischen Kompromissen.

Von den Freunden des Mehrheitswahlsystems wird dagegen 
eingewendet: Das Mehrheitswahlsystem entspreche dem auch 
sonst in demokratischen Ländern geltenden Grundsatz, daß die 
Mehrheit zu entscheiden hat. Insbesondere das Verhältniswahl- 
verfahren begünstige die Paiteizersplitterung und erschwere 
damit die Schaffung regierungsfähiger Mehrheiten, es gebe den 
Zentralleitungen der Partei einen übermäßigen Einfluß auf die 
Aufstellung der K andidaten, es begünstige die Entstehung 
wirtschaftlicher und sonstiger nicht politischer Gruppen, es zer
störe das persönliche Vertrauensverhältnis zwischen Wählern 
und Gewählten.

Gehen wir nach diesen prinzipiellen Erörterungen über zur 
Betrachtung der Systeme der Minderheits- und Verhältniswahl
vertretung:

A. System der Minderheitsvertretung.
Hier haben wir vier Systeme zu unterscheiden:
1. Das System der beschränkten Stimmgebung (vote limité). 

Es bestehen W ahlkreise mit drei, vier und mehr Abgeordneten. 
Dabei darf jeder Wähler, wenn drei Abgeordnete im W ahlkreis 
zu wählen sind, nur für zwei Kandidaten stimmen, wenn vier 
Abgeordnete zu wählen sind, nur für drei Kandidaten. Da hier 
die Kandidaten als gewählt erklärt werden, die die meisten 
Stimmen erhalten haben, muß der Minderheit ein gewisses Maß 
von Vertretung bleiben. Der Nachteil des Systems ist, daß sein 
Zweck durch geschickte Manipulationen einer Partei vereitelt 
werden kann, und daß es eine V ertretung nur einer Minderheits
partei, nämlich der stärksten sichert. Das System galt eine 
•Zeitlang in England (1867—1884) und in Italien (1882—1891).

2. Das System der Stimmenhäufung (vote cumulé). Es 
bestehen W ahlkreise mit mehreren Abgeordneten. Dem W ähler 
ist es freigestellt, ob er für die mehreren K andidaten je eine 
Stimme oder für einen oder zwei K andidaten je mehrere, 
eventuell alle Stimmen im Höchstbetrage der insgesamt zu 
wählenden Kandidaten abgeben will. Da auch hier gewählt 
sind die Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, 
so kann eine Minderheitspartei durch Häufung der Stimmen auf 
einen K andidaten ein gewisses Maß von V ertretung erhalten. 
Ein gutes Funktionieren des Systems setzt voraus, daß die 
Parteien ihre Stärke genau schätzen, und daß eine starke 
Disziplin bei den Parteiangehörigen herrscht. Andernfalls kann 
für jede Partei eine V ertretung außer allem Verhältnis zu ihrer 
ziffernmäßigen Stärke herauskommen. Das System besteht für 
den Unionsstaat Illinois für die Wahl der R epräsentanten
kammer und in Großbritannien für die W ahl der Schulräte.

Ein drittes Szstem der M inderheitsvertretung stellt dar das 
System der sogenannten R a n g o r d n u n g s z i f f e r  (vote 
gradué). Jeder W ähler darf dabei für so viel K andidaten 
Stimmern als dm W ahlkreis insgesamt zu wählen sind. Aber nur 
die für den an erster Stelle, bezeichnet en Kandidaten abgegebene | 
Stimme gilt als 1, die für den an zweiter Stelle bezeiclmeten j

(Schluß aus Nr. 40, Seite  212) 
K andidaten als 1/„, die für den an dritter Stelle bezeiclmeten 
Kandidaten als 1/3 usw. Es bedeutet eine Mischung von be
schränkter Stimmgebung und Stimmenhäufung, wobei das Ver
hältnis der Stimmenhäufung gesetzlich festgelegt ist. Eine 
praktische Anwendung hat dieses von Burnitz und Varrentrapp 
in Frankfurt zuerst 1863 propagierte System nicht gefunden.

Ein viertes System der M inderheitsvertretung endlich stellt 
das S y s t e m  d e r  e i n n a m i g e n  S t  i m m g e b u n g  in 
W ahlkreisen mit mehreren V ertretern dar. Jeder W ähler darf 
nur einem K andidaten seine Stimme geben; gewählt sind die 
Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben. Der 
Zweck des Systems ist offenbar, jeder Minderheitsgruppe einen 
V ertreter zu sichern. Es träg t aber dem Anspruch der Gruppe, 
die die Mehrheit der Stimmen im W ahlkreis auf sich vereinigt, 
auch die Mehrheit der W ahlkreisvertreter zu stellen, keine Rech
nung. Ob eine Partei dabei eine ihrem Stärkeverhältnis im 
W ahlkreis entsprechende Zahl von V ertretern erhält, hängt da
von ab, ob die Zahl und Verteilung ihrer V ertreter im W ahlkreis 
genau kennt und die Parteiangehörigen Parteidisziplin halten. 
Ist das nicht der Fall, dann ist das ganze R esultat dem Zufall 
preisgegeben. Das System galt einige Zeit in Brasilien und hat 
ganz neuerlich im österreichischen W ahlgesetz von 1907 auf 
die W ahlen in den galizischen Landgemeinden Anwendung 
gefunden.

Der M inderheitsvertretung verw andt aber wieder davon 
verschieden ist das Verhältniswahlsystem, dessen Zweck ist, 
jeder politischen Gruppe nach Maßgabe ihrer ziffernmäßigen 
S tärke eine V ertretung zu sichern. Um den Grundgedanken 
an einem Beispiel zu erläutern: W enn in einem W ahlkreis zehn 
V ertreter zu wählen sind und eine Gruppe ha t 60 000 Stimmen, 
eine andere 30 000 Stimmen, eine dritte 10 000 Stimmen, so 
erhält die erste Gruppe sechs Mandate, die zweite drei, die 
dritte ein M andat (beim Mehrheitswahlsystem würde die erste 
Gruppe alle Mandate erhalten). Die Zahl der Systeme der Ver
hältniswahl ist so mannigfaltig, daß ich sie Ihnen nicht dar
stellen kann. Das älteste System ist das sogenannte Ilaresche 
System. Danach kann jeder W ähler für einen K andidaten 
stimmen und für einen zweiten und dritten, falls dieser schon 
die nötige Stimmenzahl (Quotient) erhalten haben sollte. Der 
Quotient, d. h. die Stimmziffer, die ein K andidat erhalten haben 
muß, um gewählt zu werden, wird gefunden durch Division der 
Gesamtzahl der im Lande abgegebenen Stimmen durch die Zahl 
der insgesamt im Lande zu wählenden V ertreter. Da bei diesem 
System aber die Ausrechnung des W ahlresultats unendlich zeit
raubend und verwickelt ist, kam  man im Laufe der Zeit zu ein
facheren Systemen, denen eigen ist-die Einreichung von W ahl
vorschlagslisten vor der Wahl durch W ählergruppen und die 
Stimmübertragung unter den K andidaten der einzelnen Vor
schlagslisten. Bei diesen Systemen kommen nun für den eigent
lichen W ahlgang folgende Eventualitäten vor:

a) Der W ähler darf nur einen Stimmzettel abgeben, der 
einem W ahlvorschlag entspricht (gebundene Liste);

b) der W ähler darf streichen und auch Namen anderer 
W ahlvorschläge auf seinen Zettel setzen (panachieren);

c) der W ähler darf einem K andidaten mehrere Stimmen 
geben (kumulieren).

Das W ahlresultat wird nun entweder nach dem sogenann
ten Hareschen System erm ittelt (jede Gruppe h a t Anspruch auf 
soviel Sitze als der Quotient in ihrer Gesamtstimmziffer ent
halten ist) oder nach dem sogenannten d’Hondt’sclien System, 
das ich Ihnen aus Mangel an Zeit nicht darstellen kann.

Das Verhältniswahlsystem gilt heute in Deutschland für die 
W ahlen zur Abgeordnetenkammer in W ürttem berg (teilweise), 
zur Hamburger Bürgerschaft, bei den Gemeindewahlen in 
Bayern, W ürttemberg, Baden, Oldenburg (fakultativ), zu den 
Gewerbegerichten (fakultativ), Kaufmannsgerichten (obliga
torisch), Organen der Versicherungsträger und Versicherungs
behörden nach der Reichsversicherungsordnung (obligatorisch), 
in derSchweiz in zahlreichen K antonen bei der W ahl zu K antons
räten  und Gemeinderäten (Tessin, Zug, Basel, Neuenburg, Genf, 

| Solothurn, Bern, Freiburg, St. Gallen, Zürich), in Belgien (Wahlen 
zur R epräsentantenkam m er und zum Senat, teilweise auch Ge
meindewahlen), in Schweden (W ahlen zur ersten und zweiten 
Kammer), ¡Finnland. Seine Einführung wird eben vorbereitet 
bei den Wahlen zur französischen Deputiertenkam m er.

Für die Schrittleitung verantw ortlich: Baurat M. G u t h  in Berlin W 57, B iilow str. 35 
Carl Heymanns Verlag in Berlin W 8, H anerstr. 43.44 — Gedruckt von Julius Sittenfeld, Hofbuchdrncker., Berlin W  8, Jlauerstr. 43/44 Nr. 41



W o c h e n s c h r i f t  d e s  a r c h i t e k t e n -V e r e i n s  z u  B e r l i n
HERAUSGEGEBEN VOM VEREINE

N um m er 41 a Berlin , M ittwoch den 15. O ktober 1913 VIII. Jahrgang
Alle  Rechte  Vorbehalten

Zur Baumeistertitelfrage
In der Gewerbenovelle vom 30. Mai 1908 (Art. 1 Ziff. VII)

w ar die Regelung der Befugnis zur Führung des Titels „Bau
meister“ durch den Bundesrat in Aussicht gestellt. Der Ver
band Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine sali sich 
hierdurch veranlaßt, einen Ausschuß zur Frage des Baumeister
titelschutzes zu bilden. Dieser stellte seinen Entwurf einer Ein
gabe an den Bundesrat über die Berechtigung zur Führung des 
Titels auf dem am 23. und 24. August d. J . in Bromberg abge
haltenen Verbandstage zur Beratung. Nach dem Entwurf sollte 
der „Baumeister“ zukommen:

1. den Personen, die die ;
Baufach abgelegt haben;

2. den Architekten und Ingenieuren, die d a s  D i p l o m -  
e x a m e n  an einer technischen Hochschule bestanden und 
einer h i e r f ü r  g e w ä h l t e n  K o m m i s s i o n  den 
Nachweis einer erfolgreichen mehrjährigen praktischen E r
fahrung im Hoch- und Tiefbau erbracht haben; oder

r o ß e  S t a a t s p r ü f u n g  im

Ingenieuren, die o li n e R ü c k s i c h t  
i h r e r  f a c h l i c h e n  A u s b i l d u n g

3. Architekten und 
a u f  d e n  G a n g  
v o r  d e r  v o  r g e n a n n t e n  K o  m m i s s i  o n ihre 
wissenschaftliche, künstlerische und praktische Befähigung 
in einer besonderen Prüfung nachgewiesen haben. V o r - 
a u s s e t. z u n g zur Zulassung zu dieser Prüfung wird der

einer

4.

f u 11 g

3.

4.

für

neunklassigenBesitz des R e i f e z e u g n i s s e s  
höheren Lehranstalt sein müssen;
Personen o h n e  den Besitz des eben erwähnten R e i f e -  
z e u g n i s s e s , die aber der Kommission den Nachweis 
hervorragend künstlerischer Befähigung erbringen.
Ferner sollte für Uebergangsbcstimmungen zugunsten der 

jetzt tätigen freien A rchitektenschaft im weitesten freiheitlichen 
werden und die O r g a n i s a t i o n  d e r  P r i i -  

i m S i n n e d e r S e 1 b s t v  e r w a 11 u n g so erfolgen, 
naß die von den führenden Fachverenien lind Verbänden vor- 
geschlageneu Baumeister und Künstler aus der Privatpraxis die 
Mehrheit in der Prüfungskommission bildeten.

Nach den vor der Brom berge r V erbaudstagung erschie
nenen Preßbericliten v e rtritt der Bundesrat den Standpunkt, 
den Titel „Baumeister“ n u r  d e n B a u t' a  c b l e u t e  n m i t 
v o l l e r  a k a d e m i s c li e r A u s b i 1 d u n g yorzubehälten. 
Wie konnten sicli da die Regicrungsbaumcister mit dem E nt
wurf des Verbandsausschusses einverstanden erklären, der für 
sic eine noch weitergehende Verallgemeinerung ihres durch den 
Titel charakterisierten Standes darstellte. Die ganze Bau
meistertitelfrage war zur Hebung des Ansehens der Techniker 
eingeleitet und liier wollte mau gleich beginnen durch eine 
Untergrabung der Stellung der Regierungsbaumeister.

Betrachten wir nur einmal die vom vorhin genannten Aus
schuß vorgeschlagenen Voraussetzungen für die berechtigte 
Führung des um strittenen Titels, danach sollte sie zukommen:

1. dem Regierungsbaumeister (staatlich geprüfter Baumeister),
2. dem Diplom-Ingenieur nach Bestehen einer besonderen 

Prüfung,
dem A rchitekten und Ingenieur m it dem Reifezeugnis einer 
neunklassigen höheren Lehranstalt nach Bestehen der 
Sonderprüfung, und
dem hervorragenden Baukünstler ohne Reifezeugnis nach 
Bestehen derselben Sonderprüfung.
Mehr Möglichkeiten konnten wohl kaum geschaffen werden 
die Erlangung eines Titels, der beispielsweise in Preußen 

nur auf einem staatlicherseits genau vorgeschriebenen, langen 
und kostspieligen Wege zu erreichen ist. Wenn auch zuge
geben werden muß, daß dem Sinne des W ortes nach der ein 
Baumeister ist, der einen Bau in allen seinen Teilen meistert, 
so ist doch auch wieder nicht zu leugnen, daß der alte „wohl
klingende“ Titel im Laufe der letzten Jahrzehnte ein rein aka
demischer geworden ist. — W ürde es in anderen akademischen 
Berufen möglich sein, einen Titel auf solche tibertragen zu 
können, die nicht die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt 
haben? .

Professor F e u e r s t e i n  (Aachen) schreibt in seinem 
Artikel „Zur Baumeistertitelfrage“ (Zeitschr. d. Verb. dtschr. 
Arcli.r ü. Ing.-Vereine vom 23. Aug. fl. J .  Nr. 34) sehr treffend: 
„Man denkt in jenen Berufsarten (Juristen, Forst-, Bergaka

demiker usw.) nicht daran, etwa auch anders Vorgebildeten 
diesen Titel, und sej cs nur ausnahmsweise, zu verleihen. Nicht 
etw a aus Dünkel und Hochmut, wie manche so gern glauben 
wollen, sondern aus Zweckmäßigkeitsgriinden, wie sie sich 
eigenartig, den Verhältnissen angepaßt, innerhalb unseres 
Staatswesens herausgcbildet haben.“ — Es träg t gewiß nicht 
zur Hebung des Ansehens der höheren Techniker bei, wenn 
neben dem staatlichen Oberprüfungsamt eine Prüfungskommis
sion besteht, die sich in der Mehrheit aus Baumeistern lind 
Künstlern der Privatpraxis zusammensetzt und bezüglich der 
Verleihung eines Titels größere Machtbefugnisse besitzt als die 
rein staatliche höchste Prüfungsinstanz. Eine solche Kommis
sion, die über den W ert oder Unwert eines Architekten oder 
Ingenieurs mit dem Reifezeugnis einer neunklassigen höheren 
Lehranstalt und einem ganz selbständig verfolgten Bildungs
gang entscheiden soll, wird zweifellos zu vielen Anfeindungen 
Anlaß geben und das noch mehr, handelt es sich um die Be
urteilung eines A utodidakten, eines gottbegnadeten Baukünst
lers. Ich bin der festen Ueberzeugung, daß solche hervor
ragenden Einzelgänger kein besonderes Verlangen tragen, sich 
einer Prüfung zu unterziehen, um in den Besitz eines Titels zu 
gelangen, der ihnen weit müheloser zufällt, als den mittelmäßig 
begabten Berufsgenossen. Bisher haben es weder der S taat noch 
wissenschaftliche Körperschaften an Anerkennung den großen 
Baukünstlern gegenüber fehlen lassen. Ist es bei der vor
liegenden Regelung nicht auch etwas einseitig, stets den bereits 
allerorten bestehenden K ünstlcrparagraphen in den Vorder
grund zu schieben? Gerade im Baufach hängt es sehr von der 
Gunst der Umstände ab, ob sich ein wirklicher Meister durch
setzen und ausleben kann und darf. Bei der Baumeistertitel- 
frage handelt, es sich doch in erster Linie um die Hebung des 
Standes der höheren Techniker und die W ahrung ihrer Inter
essen. Der Regierunsbuumeistcr von heute hat aber als V611- 
akadem iker keinen Grund, sich für andere in die Bresche zu 
stellen.

Es ist bereits der Vorwurf laut geworden, daß die im 
'Architekten-Verein zu Berlin gebildete Gruppe der Regierungs- 
baumeister lediglich die einseitigen Standesinteressen der 
Staatsbeam ten verfolge. Solche Behauptung kann aber nur von 
denen erhoben werden, die nicht mit der Tatsache vertrau t sind, 
daß in ihr alle technischen Fakultäten aus staatlichen, kommu
nalen und privaten Betrieben vertreten sind und daß sie es als 
ihre vornehmste Pflicht betrachtet, das Ansehen der gesamten 
technischen Berufe zu fördern. Von diesem Gesichtspunkte 
aus konnte sie auf dem Verbaiulstage in Bromberg dem Entwurf 
des Ausschusses zur Regelung des Baumeistortitelschutzes nicht 
zustimmen, der eine W ertminderung des technischen Studiums 
gegenüber anderen Fakultäten  enthielt. Man erkennt überall 
die durch den Umschwung der wirtschaftlichen Verhältnisse be
dingte Notwendigkeit des Eingreifens und Ordnen» im tech
nischen Berufsleben an. Der Augenblick scheint gegeben, wo 
die Basis unserer Existenzmöglichkeiten verbreitert werden kann 
durch Schaffung des Bauanwalts und des Privatbaumeisters. 
Man sollte im eigenen Lager aber nicht dort Unklarheiten zu 
schaffen versuchen, wo bisher allein geordnete Zustände 
herrschten, nämlich bei der weitverzweigten Gruppe der „staa t
lich geprüften Baumeister“ . S o l a n g e  d e r  T i t e l  „ B a u 
m e  i s t e r“, m i t d e  in Z u s a  t z: R e g i e r u n g s - ,  M a - 
r i n e - usw., s t a a 1 1 i c h e r s e i t  s v e r l i e h e n  w i r d ,  
m n ß j e d e  m , d e r  (1 i e g r o ß e  S t a a t s p r ti f u n g i m 
B a ü f a c h  n i c h t  a b g e l e g t  h a t ,  d i e  F ii h r u n g 
d e s  g l e i c h e n  T i t e l s  u n t e r s a g t  w e r d e n .

Besonders in den Kreisen der freien Architekten und Bau
gewerksmeister hat man oft betont, die je tz t schwebende T itel- 
frage sei eine rein wirtschaftliche Frage, da viele unsaubere 
Existenzen das' bauende Publikum durch eigenmächtige Bei
legung des Baumeistertitels irreführten und schädigten. Es 
trifft dies besonders für die östlichen Provinzen Preußens zu. 
Dabei ist aber nicht außer acht zu lassen, daß bereits in der 
Gewerbeordnung die Möglichkeit geboten wird, trotz der be
stehenden Gewerbefreiheit die Führung des Meistertitels zu be
schränken. W ürde man allen Unbefugten, ganz gleich welcher 
Vorbildung, die Möglichkeit nehmen, unter jener Flagge zu
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segeln, würde man — wie bei anderen Fakultäten. Aerzten, 
Rechtsanwälten, Oberlehrern usw. — einzelne technische 
W irkungskreise beschränken, so wäre vielen geholfen und 
die rein wirtschaftliche Frage abgetan. Die gerade in 
letzter Zeit erschienenen Presseäußerungen lassen oft genug 
durchsclnmmern, daß vielen „Einsendern“ auch die reine Titel
frage sehr am Herzen liegt. — M. E. fällt der so o ft und gern 
in den Vordergrund geschobene „K ünstlerparagraph“ unter 
dieses Gebiet. Man fragt häufig — glaube ich —- m it Recht: 
wo ist. die Grenze zwischen dem Handwerker und dem K ünst
ler, wer will hierüber die Entscheidung fällen, wo bleiben auch 
die Bauingenieure, Maschinenbauer und andere, sollen sie 
ganz ausgeschaltet sein? —

Die augenblicklich schärfer denn je zutage tretenden 
Gegensätze in der Teehnikerwelt haben ihre Ursachen in den 
schwer zu regelnden Zuständen des Erwerbslebens. Es gibt 
wohl keinen akademischen Beruf, der enger m it der wirtschaft
lichen Lage des V aterlandes verknüpft ist und in dem der freie 
W ettbewerb eine größere Rolle spielt als der technische. Wenn 
beute der Versuch gem acht wird, den gänzlich ungeeigneten 
und unsauberen Existenzen im Baugewerbe das Handwerk für 
immer zu legen, so ist dies nur eine Teilerscheinung, der erste 
Schritt auf dem ungeheuer schwierigen W ege der Regelung des 
technischen Erwerbslebens. Man würde damit zwar eine ein
seitige Linderung, aber keine Heilung des Gesamtleidens er
zielen.

Mit der Einführung der neuen Bestimmungen für die 
Diplomprüfungen im Jahre 1902 w ar unter anderem bezweckt, 
dem S taat eine bessere Handhabe zur Regelung des Andrangs 
der Bewerber zu seinen Stellungen zu bieten. Als aber bei
spielsweise die kommunalen Behörden fortfuhren, den m it einer 
zwar einseitigen, aber guten praktischen Ausbildung bedachten 
Regierungsbaumeister zu ihren Aufgaben heranzuziehen und 
sich der eigenen Ausbildung von Diplom-Ingenieuren enthielten, 
verminderte sich die Zahl der Bewerber um den staatlichen 
Titel nicht. Bis vor einigen Jahren w ar der S taat selbst im
stande gewesen, den größten Teil der ernannten Regierungsbau- 
meister zu beschäftigen und anzustollen. Heute sehen sieh da
gegen viele von ihnen genötigt, ihrem Broterwerb in der P rivat
praxis nachzugehen. Dabei stellt es sich heraus, daß ihre Vor
bildung — wie es auch ganz selbstverständlich ist, den weit 
verschiedenen Anforderungen des neuen W irkungskreises nicht 
genügend angepaßt wurde. Eine weitere Folge der beschränk
ten Möglichkeit, im Staatsdienst unterzukommen, ist die Ver
schärfung des Existenzkampfes, dessen eine Form uns hier be
schäftigt.

Zur Beseitigung der Uebelständo erscheint in erster Linie 
eine Reform des Baustudiums erforderlich. Bis vor kurzem 
glaubte man auf den technischen Hochschulen das Studium 
juristischer und volkswirtschaftlicher Fächer vernachlässigen 
zu können. Es treten aber an den Techniker z. B. bei der Ver
waltung von Grundstücken, Beschaffung von Hypotheken, Auf
stellung von Baugeldverträgen, bei Taxationen usw. soviele 
Fragen juristischer und volkswirtschaftlicher N atur heran, daß 
ein Einarbeiten in diese fremden Gebiete notwendig wird. Die 
Lehrpläne unserer Hochschulen bedürfen einer Erweiterung, die 
mehr den Anforderungen des praktischen Lebens Rechnung 
trägt. Der Verband Deutscher Architekten- und Ingenieur- 
Vereine hat einen Ausschuß gebildet, der sich m it der Aufstel
lung von Vorschlägen für die Ausbildung der jungen Archi
tekten und Ingenieure befaßt. E r wird nicht zögern, den maß
gebenden Stellen die Wünsche der höheren Techniker nach 
Einführung juristischer und volkswirtschaftlicherLehrstiihle mit

obligatorischer Geltung zu unterbreiten, II e y.d e m a n n ver
tritt in seiner Denkschrift über die „Schaffung des deutschen 
Baumeisters“ die Ansicht: es wäre für ein erfolgreiches späteres 
W irken in der Zivilpraxis, besonders für den späteren Bau
anwalt, wertvoll, nach der Diplomprüfung zunächst J u r i s , v  
p r u d  c n z  u n d V o l k s  w.i r t s  c l r a f  t  a n d e r  U n i V e r -  
s i t ä t  zu studieren. Ob hier besondere Kurse für Techniker 
einzurichten wären, möge dahingestellt bleiben. Auf der tech
nischen Hochschule würde der junge Techniker abgelenkt und 
könne sich diesen Disziplinen nicht so widmen, wie es erforder
lich erscheine. Ich bin der Meinung, daß es im Interesse des 
Ansehens unserer Hochschulen und damit unseres späteren Be
rufes wünschenswert ist, die Studien gerade an technischen 
Bildungsanstalten betreiben zu können. An Ablenkung fehlt 
es dem jungen Techniker auf einer Universtät auch nicht.

Ein weiterer Gesichtspunkt, für die Abstellung der heute 
in der Technikerwelt zutage tretenden Mängel würde in einer 
Regelung und Begrenzung der W irkungsgebiete zu finden sein. 
Die Aufgaben in der Bauwelt sind so vielseitig und mannigfaltig 
geworden, daß es dem einzelnen Techniker nicht möglich ist, 
alle gleich gründlich zu beherrschen. Den bereits früher von 
R e d l i c h  (W ochenschrift des Arcli.-Vereins zu Berlin 1911, 
VI. Jahrg. Nr. 5) gehegten Plan, einen besonderen Stand der 
„Bauanwälte“ zu schaffen, haben L a u g  in den „Gedanken 
über.d ie  Regelung des Zivilingenicur-Berufes“, und H e y  d e 
in a n n  in der bereits erwähnten Denkschrift weiter ausgeführt. 
Danach ist es wünschenswert, einen staatlich autorisierten 
technischen Beruf zu schaffen, dessen Aufgaben — ähnlich dem 
des Rechtsanwalts — in der V ertretung einschlägiger Bau
fragen im öffentlichen und privaten Leben bestehen. Auch die 
Klärung der Stellung des Baumeisters, dem die Führung der 
Bauangelegenheiten im Zivildienst anvertrau t ist, wie sie 
H e y d e m  a n  n befürwortet, zählt zu den sehr erstrebenswerten 
Zielen der höheren Techniker. Nur muß bei all den Vor
schlägen die eine unverrückbare Voraussetzung der großen 
Staatsprüfung bestehen bleiben. Es liegt im Interesse des ge
samten höheren Technikerstandes, daß gerade durch den s taa t
lichersei ts geregelten Ausbildungsgang keinerlei Zweifel in den 
Kreisen des Publikums über die Qualitäten des Baumeisters und 
Bauanwalts entstehen können und daß eine homogene Schicht 
geschaffen wird.

Durch die Bildung dieser neuen Berufszweige verbreitert, 
sich die Basis unseres Standes erheblich und dem Staate bietet 
sich ein erwünschtes Mittel, die große Zahl der verfügbaren 
K räfte leichter nutzbar zu machen. — Bereits nach dem Be
stehen der Diplomprüfung wird sich eine endgültige Scheidung 
der A nwärter auf den Staats-, Kommunal- und Zivildienst er
zielen lassen, wenn die Möglichkeit einer getrennten prak
tischen Ausbildungszeit, die zur großen Staatsprüfung führt, 
geboten ist. Die Vorbereitung sollte bei allen Kategorien mög
lichst gleiche Zeit beanspruchen und nicht über drei Jah re  aus
gedehnt werden. . Auf die Zusammensetzung der Prüfungs
kommissionen müßte — wie es in der Natur der Sache liegt — 
der Kommune und der Standesvertretung der neu zu bildenden 
Berufszweige ein bestimmter Einfluß eingeräumt werden.

Ließe sich in der besprochenen Weise eine Reform des 
Baustudiums und eine Regelung der W irkungskreise im Be
rufsleben der höheren Techniker herbeiführen, so wäre vielen 
geholfen, neue Aussichten auf Betätigung würden eröffnet und 
die technischen Hochschulen an Ansehen gewinnen. Auch die 
Baumeistertitelfrage könnte dann als abgetan betrachtet 
werden. S c h u b  a  r  t

A n k ü n d ig u n g e n  und B e sp re ch u n g e n
Dncpia-Blechrohrleitungen nebst Zubehör

Die Firma DannebergS: Quandt veröffentlicht soeben ihre Preisliste 83 
Uber diese Spezialität. In 13 Abteilungen gibt sie in übersichtlich ange
ordneten Tafeln Durchmesser, Blechstärke in Nummern bzw. Millimetern 
in mehr als 800 verschiedenen Preisen an. Die Preisliste setzt sich aus 
den nachgenannten 13 Tafeln zusammen: Gefalzte Rohre, gefalzte 
Krümmer, gepreßte Krümmer, Spannschellen, schmiedeeiserne Flanschen,

für Yentilations- und Absaugungs-Anlagen
schmiedeeiserne Rohrstellen, Regulier- und Absperrschieber, Drossel- 

; klappen, Fassonstücke, Paßstücke, Trägorklammem, schmiedeeiserne 
Regulierklappen, Lieferungsbedingungen. Außerdem enthält sie Hinweise 
über das, was bei Bestellungen besonders zu beachten ist und die Liefe
rungsbedingungen. Allen Interessenten stellt die Firma Danneberg & 
Quandt in Berlin 0, FrankfurterAlleel80,die Liste auf Verlangen gern zu.

liefert aus eigenen Brüchen ab W ennem en i. W.

(M ansche Schleferiniliistrie
Schulwandtafeln usw. G. m . b . H. ln  M C S C IlC d C  I .  W C S t l .


